
Anlage 7 der Geschäftsanweisung 01/2006 

Vorschriften aus den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC 
Mindeststandards bei der Arbeit im Wald (Auszüge) 

• Maschinen dürfen nur auf den markierten Rückewegen fahren.

• Fällungsschäden müssen am bestehenden Bestand vermieden
werden.

• Nur die zugewiesenen Bäume und Kronen dürfen aufgearbeitet
werden (liegendes und stehendes Totholz soll im Wald
verbleiben)

• Die Aufarbeitung von stehendem Holz und Windwurf ist
grundsätzlich untersagt (Ausnahme Nachweis einer geeigneten
Qualifikation bzw. eines entsprechenden Lehrgangs).

• Geräte und Maschinen dürfen nur mit funktionssicheren
sicherheitstechnischen Einrichtungen (möglichst mit KWF
Gebrauchswertprüfung (FPA)) eingesetzt werden.

• Es dürfen nur
biologisch schnell
abbaubare
Kettenhaftöle,
Sonderkraftstoffe
und Hydraulikflüs
sigkeiten
verwendet
werden.

HESSEN-FORST 
Verpflichtung flir Generationen 

Merkblatt 

für 

Brennholzselbstwerber 

Auszüge aus: 

Gefahren beim Umgang mit der Motorsäge im Wald 
Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) 

„Grundregeln" der sicheren Arbeit im Wald 
(Sicherheitsvorschriften) 

Vorschriften aus den Zertifizierungsrichtlinien des Waldes PEFC 
(Einhaltung von Mindeststandards bei der Arbeit im Wald) 




